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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.04.1971 

Geschäftszahl 

0018/71 

Rechtssatz 

Eine Dienstbeschädigung, die zwar am 1.1.1962 anerkannt war, für die aber zu diesem Zeitpunkt keine 
Versorgungsleistung (hier: 

keine Beschädigtenrente, weil eine MdE von 25 v.H. nicht erreicht wurde) bezogen wurde, wird von der 
Bestimmung des Art II Abs 5 des Bundesgesetzes vom 15.12.1961, BGBl Nr. 319/1961, nicht erfasst. 


